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Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 26. Juli 2010 

2 151.63.269.0 Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Kürzung der wirtschaftlichen Sozialhilfe 

A. Seit dem 10. April 2005 wohnt Urs Beeler, ausgenommen von kurzen Unterbrü­

chen, im Hotel Alpina an der Gersauerstrasse 32 in Brunnen. Seit dem 12. März 

2007 ist die Fürsorgebehörde Ingenbohl zuständig. Er bezieht 

 des Kantons Schwyz. Da die Zim­

mermiete im Hotel Alpina jedoch vor allem in den Sommermonaten entsprechend 

hoch ausfällt, weist Urs Beeler aufgrund der überhöhten Wohnkosten einen 

Fehlbetrag aus und hat deshalb Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe. 

B. Das Verwaltungsgericht hielt in seinem Entscheid vom 24. Januar 2010 (III 2009 

217) in Ziff. 4 der Erwägungen fest, "dass überhöhte Wohnkosien solange zu 

übernehmen sind, bis eine zumutbare günstigere Wohnung zur Verfügung steht. 

Unterstützungsleistungen für den Mietzins dürfen nur gekürzt werden, wenn der 

Umzug in eine günstigere Wohnung, die verfügbar und zumutbar ist, verweigert 

wird. Der Beschwerdeführer hat jedoch ein schützenswertes Interesse an der 

Feststellung, welche Kriterien ein solches Wohnobjekt erfüllen muss. Wie nach­

folgend auszuführen sein wird, wurden die Anforderungen an einen dem Be­

schwerdeführer zumutbaren Wohnraum von den Vorinstanzen nicht hinreichend 

abgeklärt." 

C. Das Verwaltungsgericht kam insbesondere zum Schluss, dass das von der Für­

sorgebehörde in Auftrag gegebene dermatologische Gutachten von Dr. med. 

Schmid-Grendelmeier sowie das von Urs Beeler bei Dr. med. Jenzer eingeholte 

Gutachten keine rechtsgenüglichen Antworten bezüglich Anforderungen an einen 

zumutbaren Wohnraum für Urs Beeler geben. Weiter führte es aus, dass im vor­

liegenden Fall von zusätzlichen medizinischen Abklärungen mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit keine neuen Erkenntnisse erwartet werden können. In Ziff. 

5.4 der Erwägungen des genannten Entscheids geht das Verwaltungsgericht 

deshalb davon aus, dass Urs Beeler seit 5 Jahren in einem Zimmer im Hotel Al-



pina lebt, dessen Raumklima ihm "Unbestrittenermassen" zumutbar sei. Es weist 

die Sache zwecks zusätzlicher Abklärungen und zur Neuverfügung an die Für­

sorgebehörde zurück. In diesem Zusammenhang weist es Urs Beeler ausdrück­

lich auf seine Mitwirkungspflicht hin, welche insbesondere auch die Teilnahme an 

Gesprächen mit der Fürsorgebehörde und die Gestattung eines Augenscheins 

umfasst. Falls Urs Beeler dieser Pflicht nicht nachkomme, könne die Fürsorge­

behörde ihre Unterstützungsleistungen kürzen. 

D. Mit Schreiben vom 4. Juni 2010 und vom 10. Juni 2010 wurde Urs Beeler zwecks 

Besprechung des weiteren Vorgehens für Donnerstag, 17. Juni 2010, auf 16.30 

Uhr zu einem Gespräch mit einer Delegation der Fürsorgebehörde eingeladen. 

Die Einladung enthielt den Hinweis, dass das Gespräch auf der Gemeindever­

waltung Ingenbohl im Gemeinderatssaal (1. Stock) stattfinden würde. Urs Beeler 

erschien jedoch erst um 16.46, also mit einer Verspätung von über einer Viertel­

stunde. Zufälligerweise befand sich die Delegation der Fürsorgebehörde noch 

dort. Fürsorgepräsidentin Martina Joller hat Urs Beeler auf die Verspätung hin­

gewiesen und diesen trotz der grossen Verspätung noch gebeten Platz zu neh­

men. Urs Beeler leistete dieser Bitte jedoch zunächst keine Folge und machte 

seine Gesprächsbereitschaft wie schon in seinem Schreiben vom 7. Juni 2010 

wiederum davon abhängig, dass die Fürsorgebehörde zuerst belegen solle, dass 

die Rechnung bezüglich nichtkassenpflichtigen Medikamenten beglichen worden 

sei. Da ihm eine mündliche Bestätigung nicht ausreichte, verlangte er einen 

schriftlichen Beleg. Schon vor dem Gesprächstermin war Urs Beeler mittels 

Schreiben des Fürsorgesekretariats vom 10. Juni 2010 darauf hingewiesen wor­

den, dass er die Teilnahme am Gesprächstermin nicht von erwähnter Zahlung 

abhängig machen könne. Der Zahlung der Medikamentenrechnung stehe jedoch 

nichts im Wege und sei von der Sozialberatung bereits in Auftrag gegeben wor­

den. Als das oben beschriebene Verhalten von Urs Beeler anlässlich des Ter­

mins in Frage gestellt wurde, hat Urs Beeler den Raum ohne Angabe eines 

Grundes sofort wieder verlassen und ein Gespräch vereitelt. 

E. Mit Schreiben vom 23. Juni 2010 wurde Urs Beeler aufgrund des beschriebenen 

Verhaltens zum rechtlichen Gehör aufgefordert. Am 28. Juni 2010 hat Urs Beeler 

schriftlich zum Sachverhalt Stellung genommen. 

Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 
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ursbeeler
Beschriftung
Um das und um nichts anderes geht es dem grandiosen Schwyzer Verwaltungsgerichtspräsidenten Werner Bruhin: Unterstützungsleistungen kürzen, aber BITTE JA NICHT DAS PROBLEM LÖSEN!

ursbeeler
Beschriftung
Solche politischen Leerlauf- und Alibiübungen befürwortet das Schwyzer Verwaltungs-gericht, nicht
aber saubere Beweise für MCS! 

ursbeeler
Beschriftung
...nach über 2 1/2 Jahren...

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Das ist korrekt.



1. Gemäss Ziff. A.5.2 der SKOS-Richtlinien sind hilfesuchende Personen verpflich­

tet, bei der Abklärung des Sachverhaltes mitzuwirken. Dies beinhaltet auch die 

Teilnahme an Gesprächen mit der Fürsorgebehörde und der Sozialberatung. Im 

Dispositiv des Entscheids des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 24. 

Februar 2010 wir Urs Beeler in Ziff. 2 nochmals explizit auf seine Mitwirkungs­

pflicht und bei deren Verletzung auf eine mögliche Kürzung der Unterstützungs­

leistungen hingewiesen. Gemäss Ziff. A8 der SKOS-Richtlinien haben die Sozi­

alhilfeorgane das Recht, Leistungskürzungen vorzunehmen, wenn es an Koope­

ration mangelt. 

2. Urs Beeler war rechtzeitig über den Gesprächstermin informiert worden. Mittels 

Schreiben vom 4. Juni 2010 wurde Urs Beeler mitgeteilt, dass die Fürsorgebe­

hörde die Beschaffenheit und die verarbeiteten Materialien in seinem Zimmer im 

Hotel Alpina untersuchen lassen will. Ein Gespräch hätte, wie Urs Beeler im 

Schreiben vom 10. Juni 2010 mitgeteilt wurde, diesem die Möglichkeit geboten, 

eine allenfalls bezüglich einer alternativen oder zusätzlichen Vorgehensweise zu 

argumentieren. Urs Beeler war mehrmals auf die drohenden Konsequenzen hin­

gewiesen worden, falls er gegenüber der Fürsorgebehörde nicht genügend ko­

operieren würde. Urs Beeler kam unentschuldigt eine Viertelstunde zu spät zum 

Gesprächstermin. Da die Delegation der Fürsorgebehörde zufälligerweise noch 

vollständig war, wurde Urs Beeler trotzdem noch hereingebeten. Anstatt der Bitte 

Platz zu nehmen jedoch Folge zu leisten, stellte Urs Beeler die Forderung nach 

Übernahme einer Rechnung des Einwohneramtes und fragte sofort nach der 

Überweisung seiner Vergütung betreffend nichtkassenpflichtiger Medikamente. 

Diese wurde ihm mündlich bestätigt, was ihm jedoch nicht genügte. Urs Beeler 

wollte schon im Vorfeld seine Gesprächsteilnahme von der Überweisung abhän­

gig machen. Er wurde deshalb mit Schreiben des Fürsorgesekretariats vom 10. 

Juni 2010 schriftlich darauf hingewiesen, dass er den Termin unabhängig von 

genannter Zahlung der nichtkassenpflichtigen Medikamente wahrnehmen müsse. 

Als Urs Beeler von Fürsorgepräsidentin Martina Joller und Fürsorgebehördemit­

glied Albert Auf der Maur darauf hingewiesen wurde, dass man sein aktuelles 

Verhalten nicht toleriere und nun mit dem eigentlichen Gespräch beginnen wolle, 

verliess Urs Beeler den Raum. Durch dieses Verhalten hat Urs Beeler ein Ge­

spräch über das weitere Vorgehen in Bezug auf die Abklärungen der Anforde­

rungen an einen dem Beschwerdeführer zumutbaren Wohnraum vereitelt. Das 

Verhalten anlässlich des Gesprächstermins vom Donnerstag, 17. Juni 2010, führ-
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te von Anfang an dazu, dass ein konstruktives Gespräch bezüglich der weiteren 

Vorgehensweise nicht stattfinden konnte. 

3. Im Rahmen seiner Stellungnahme zur Situation vom 28. Juni 2010 äusserte Urs 

Beeler die Ansicht, dass die Uhr in der Parkstrasse 1 zurzeit seines Eintreffens 

erst 16.42 Uhr angezeigt hätte. Er wies zudem darauf hin, dass seine Uhr jedoch 

um ca. 5 Minuten vorgestellt sei. Falls also ein Mitglied der Fürsorgebehörde zu­

fälligerweise auf seine Uhr geschaut habe, hätte dies durchaus den Eindruck er­

wecken können, es sei bereits über eine Viertelstunde vergangen. Diese Argu­

mentation kann jedoch nicht nachvollzogen werden, da die Fürsorgebehörde da­

von ausgehen darf, dass die Klienten rechtzeitig zum Gespräch zu erscheinen 

und sich bezüglich Zeitmessung selber organisieren. Es lag somit alleine in der 

Verantwortung von Urs Beeler, rechtzeitig zum Termin zu erscheinen. Die Für­

sorgebehörde war jedoch trotz der Verspätung von Urs Beeler noch bereit, dass 

Gespräch stattfinden zu lassen. Urs Beeler hat dies mit seinem Verhalten, insbe­

sondere mit dem Verlassen der Gesprächsrunde, jedoch von Anfang an vereitert. 

4. Urs Beeler bringt anlässlich des rechtlichen Gehörs vor, dass das Gespräch vom 

17. Juni 2010 nur als Alibi-Übung geplant war und die Fürsorgebehörde damit 

nur Gesprächsbereitschaft zu mimen versuchte und an einer echten Lösung 

betreffend MCS-gerechten Wohnraums gar nicht interessiert sei. Es kann auf­

grund von den Erfahrungen der Vergangenheit davon ausgegangen werden, 

dass die Vorstellung der Fürsorgebehörde und die von Urs Beeler, was die 

Grenzen der Leistungsfähigkeit der wirtschaftlichen Sozialhilfe betrifft, in gewis­

sen Bereichen divergieren. Urs Beeler hat die Gesprächstermine mit der Fürsor­

gebehörde jedoch auch wahrzunehmen, wenn er ev. befürchtet, dass diese mit 

seinen Ansichten nicht in allen Punkten übereinstimmt. 

5. Urs Beeler äussert weiter dahingehend, dass Fürsorgemitglied und Gemeinde­

präsident Albert Auf der Maur sowie Fürsorgepräsidentin Martina Joller sehr ge­

reizt gewesen seien. Urs Beeler habe die Ressentiments der Fürsorgebehörde 

gegen ihn offen zu spüren bekommen, weshalb er eine vorzeitige Gesprächsbe­

endigung als gerechtfertigt ansehe. Fürsorgepräsidentin Martina Joller hatte Urs 

Beeler lediglich darauf hingewiesen, dass er zu spät sei und dass er Platz neh­

men solle, damit man aufgrund der Verspätung von Urs Beeler fortgeschrittenen 

Zeit mit dem Gespräch beginnen könne. Dies nachdem Urs Beeler kaum davon 

abzubringen war, allfällige Kostenübernahmen zum Thema zu machen. 
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Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

1. Urs Beeler hat aufgrund seines unkooperativen Verhaltens, insbesondere durch 

die Verweigerung seiner Gesprächsbereitschaft mit der Fürsorgebehörde, seine 

Mitwirkungspflicht massiv verletzt. Seine Unterstützungsleistungen werden des­

halb für drei Monate resp. für die nächsten drei Budgets um 15% gekürzt. 

2. Einer allfälligen Beschwerde ist die aufschiebende Wirkung entzogen. 

3. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs­

rat des Kantons Schwyz Beschwerde gemäss den Vorschriften der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 geführt werden. 

4. Zustellung an: 

- Herr Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI) 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstr. 1, 6440 Brunnen 

Versandt am: 30. Juli 2010 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 
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